
geänderter Beschluss:                                         
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Die Beanstandung des Stadtratsbeschlusses zur Personal- und Sachkostenausstattung der 
Fraktionen vom 24.09.2014 durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt wird 
zurückgewiesen. 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt fristwahrend Widerspruch einzulegen. 
 
 
 
 


